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Wichtige Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen (Formularen): 

1. Etwaige Kosten für die Erstellung der Bewerbungsunterlagen werden nicht erstattet. 

2. Die Bewerbung ist nur und ausschließlich mit den von der Kontaktstelle ausgegebenen Formularen 

möglich. Werden diese Formulare ggf. auch nach Nachforderung nicht genutzt, wird die Bewerbung 

ausgeschlossen. Zudem ist die immer die aktuellste Version in den Vergabeunterlagen zu 

verwenden (gilt auch für Angebote).  

3. Der Teilnahmeantrag / Bewerbungsbogen inkl. Anlagen sind vollständig auszufüllen und der 

Aussteller zu vermerken. 

4. Beim Formular „Bewerbungsbogen“ inkl. Anlagen handelt es sich um DAS Hauptformular der 

Bewerbungsunterlagen (dieser gilt für den Bewerber bzw. die ARGE insgesamt, auch 

Unterauftragnehmer sind hier zu erfassen). Wenn und soweit die dort gemachten Angaben nicht 

vollständig oder falsch sind, geht dies zu Lasten des Bewerbers.  

5. Die Anlage 3 – Projektdaten Referenzen ist vollständig auszufüllen. Wenn und soweit die dort 

gemachten Angaben nicht vollständig oder falsch sind, geht dies zu Lasten des Bewerbers. 

6. Angaben zum Umsatz können zunächst durch Eigenerklärung erfolgen. Die Umsätze sind aber auf 

Aufforderung durch die Vergabestelle durch geeignete Unterlagen nachzuweisen, neben 

Jahresabschluss z. B. auch einer Bestätigung des Steuerberaters. 

7. Soweit lediglich Angaben / Eigenerklärungen gefordert werden, behält sich der Auftraggeber das 

Recht vor, zur Behebung von Zweifeln [auch nach dem Verfahren] entsprechende 

Bescheinigungen oder Nachweise nachzufordern. Eingereichte Nachweise müssen noch gültig 

und aktuell sein [bei Ablauf der Teilnahmeantragsfrist nicht älter als sechs Monate, soweit aus 

Inhalt und Zweck des Nachweises nichts anderes folgt, wie z. B. bei Prüfungszeugnissen]. 

8. Wichtige Hinweise zu Bewerbergemeinschaften (ARGE): 

a.) Bewerbergemeinschaften (ARGE) haben mit der Bewerbung eine Verpflichtungserklärung der 

Bietergemeinschaft aller Mitglieder abzugeben, dass sie eine ARGE bilden wollen und im 

Auftragsfall gesamtschuldnerisch haften mit bevollmächtigtem Vertreter. Der bevollmächtigte 

Vertreter ist zu benennen (Formular „Erklärung Bewerber-/ Bieter-/ Arbeitsgemeinschaft“). 

b.) Jedes ARGE-Mitglied muss das Formular „Nichtvorliegen von Ausschlussgründen“ ausfüllen! 

c.) Es ist rechtliche Identität zwischen Bewerber und späterem Vertragspartner erforderlich. Im 

Verfahren tritt mit der Bewerbung [Teilnahmeantrag/Bewerbungsbogen] grundsätzlich 

Bindung hinsichtlich der Zusammensetzung einer ARGE und/oder benannter 

Subunternehmer ein; Änderungen setzen eine Zustimmung der Vergabestelle voraus, die von 

einer weiteren Eignungsprüfung abhängig gemacht werden kann; ein Anspruch darauf besteht 

nicht. 

d.) Bei einer ARGE sind die geforderten Unterlagen für alle Mitglieder vorzulegen, deren 

vorgesehener Leistungsbereich von der jeweiligen Anforderung betroffen ist; die Aufteilung 

der Leistungsbereiche ist anzugeben. 

  

Wichtige Hinweise 
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9. Wichtige Hinweise zu Unterauftragnehmern: 

 

a.) Will ein Bewerber [auch als Mitglied einer ARGE] sich auf die Leistungsfähigkeit 

(Eignungsleihe) Dritter berufen, so ist der Nachweis zu führen, dass dem Bewerber die 

Leistungsfähigkeit des Dritten zur Verfügung steht, dies durch eine entsprechende 

Verpflichtungserklärung des Dritten. In diesem Fall sind auch für den Dritten die für Bewerber 

erforderlichen Erklärungen bzw. Nachweise vorzulegen. 

b.) Jeder zur Eignung herangezogene Unterauftragnehmer muss das Formular „Nichtvorliegen 

von Ausschlussgründen“ ausfüllen und ggf. notwendige Nachweise erbringen! 

c.) Es ist rechtliche Identität zwischen Bewerber-Struktur (ARGE, Einbeziehung von 

Unterauftragnehmer usw.) und Struktur des späteren Vertragspartners erforderlich. Im 

Verfahren tritt mit der Bewerbung [Teilnahmeantrag/Bewerbungsbogen] grundsätzlich 

Bindung hinsichtlich der Zusammensetzung benannter Unterauftragnehmer ein; Änderungen 

setzen eine Zustimmung der Vergabestelle voraus, die von einer weiteren Eignungsprüfung 

abhängig gemacht werden kann; ein Anspruch darauf besteht nicht. 

d.) Auch bei Freien Mitarbeitern handelt es sich um Unterauftragnehmer.  

e.) Im Rahmen des Teilnahmeantrags sind Unterauftragnehmer, die nicht zur Eignung benötigt 

werden, hinsichtlich der zu erbringenden Leistung anzugeben. Die konkrete, namentliche 

Benennung ist spätestens mit dem Angebot vorzunehmen. Hier sind dann auch die 

entsprechenden Verpflichtungserklärungen mit beizufügen.  

10. Mehrfachbewerbungen natürlicher oder juristischer Personen oder von Mitgliedern einer 

Bewerbergemeinschaft (ARGE) führen zum Ausschluss aller Beteiligten.   
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Im Folgenden klären wir die häufig gestellten Fragen/FAQs: 

1. Können Referenzen, die von Unterauftragnehmern erbracht wurden, genannt werden? 

Ja, aber es ist offen zu legen, dass es sich um ein Referenzobjekt des namentlich zu benennenden 
Unterauftragnehmer handelt. Zudem muss die Leistungserfüllung hinsichtlich der benannten 
Leistung durch den Unterauftragnehmer erfolgen (Verpflichtungserklärung notwendig). Die 
Referenzen sind im Bewerbungsbogen des Hauptbewerbers / der ARGE mit zu erfassen, sonst 
können diese nicht gewertet werden. Zusätzlich müssen die Referenzen des/der 
Unterauftragnehmer im Formular „Anlage 3 – Projektdaten Referenzen“ eingetragen werden. 
Darüber hinaus muss ein Unterauftragnehmer auch das Formular „Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen“ ausfüllen. 

2. Muss die Berufshaftpflichtsumme von den einzelnen ARGE-Mitgliedern, von den 

Unterauftragnehmern oder nur von der ARGE insgesamt gestellt werden?  

Von der ARGE insgesamt! Die Berufshaftpflichtsummen werden nur von der ARGE gefordert, nicht 
von den Unterauftragnehmern. Umgekehrt muss aber die Summe für die ARGE als solche zur 
Verfügung stehen, nicht für ein Einzelmitglied! Die Bestätigung im Auftragsfalle sollte also gerade 
auf die konkrete ARGE lauten! Alternativ kann eine gleichlautende Versicherung aller (!) ARGE-
Mitglieder benannt werden, aus welcher die Versicherung der ARGE-Tätigkeit hervorgeht. Dies 
bedeutet, dass jedes ARGE-Mitglied eine Versicherungsbestätigung über die geforderte Summe 
einreichen muss, welche den Passus enthält, dass auch die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften 
sowie das in diesem Zusammenhang bestehende Risiko aus der gesamtschuldnerischen Haftung 
und dem Insolvenzrisiko eines ARGE-Partners mitversichert ist. Die Bestätigung muss somit 
zwingend die Mitversicherung der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften enthalten.  

3. Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit – wie? 

Die Angaben zu den Umsätzen können zunächst durch Eigenangaben erfolgen. Auf Nachfrage 
durch die Vergabestelle sind diese jedoch durch geeignete Angaben, z. B. auch Erklärungen der 
Steuerberater, nachzuweisen. 

4. Nachweis der fachlichen Eignung 

Soweit Sie Kammerangehöriger sind, reicht der Nachweis der Kammerzugehörigkeit (Kopie des 
Kammerausweises) aus. Soweit eine Berufszulassung erforderlich ist, reicht die Vorlage einer 
Kopie der Zulassungsurkunde aus. Nur für den Fall, dass weder Kammermitgliedschaft noch 
Berufszulassung vorliegen, ist der Nachweis durch Kopie des Diploms/Abschlusses zu erbringen. 
Einzelnoten usw. sind nicht erforderlich. 

  

FAQ 



4 
 

 

Die nachfolgenden Hinweise gelten sowohl für die Teilnahmeanträge als auch die Angebote 

Das Vergabeverfahren wird elektronisch in der webbasierten E-Vergabeplattform DTVP durchgeführt 

und ist unter folgender URL im Internet erreichbar: https://www.dtvp.de/. 

Die elektronische Teilnahme an Vergabeverfahren sowie die Registrierung für die E-Vergabeplattform 

sind für Bieter vollständig kostenfrei. 

Die von der Vergabestelle übermittelten Informationen werden entweder direkt in der bzw. über die 

Oberfläche der E-Vergabeplattform bzw. dem virtuellen Projektraum zum Vergabeverfahren (z.B. 

Bekanntmachungen, Kommunikationsnachrichten) oder innerhalb der Plattform bzw. virtuellen 

Projekträume als Datei-Downloads bereitgestellt (Vergabeunterlagen oder Anhänge zu 

Kommunikationsnachrichten). Die verwendeten Dateitypen und Dateiformate werden durch das 

Vergabeverfahren bzw. die Vergabestelle vorgegeben und können je nach Ausschreibungsgegenstand 

abweichen (z.B. GAEB-Dateien im Bereich von Bauleistungen). 

Zur Nutzung der E-Vergabeplattform bis zur Abgabe elektronischer Teilnahmeanträge und Angebote 

sind lediglich ein aktueller Internet-Browser sowie ein Internetzugang erforderlich. Hierbei werden 

ausschließlich standardkonforme HTML- und Javascript-Technologien und keinerlei Add-Ons/Plugins 

oder sonstige ggf. (sicherheits-)kritische Technologien verwendet. 

Aktuell sind folgende Internet-Browser zur Nutzung freigegeben: 

• Microsoft Edge in der jeweils aktuellen Version 

• Mozilla Firefox in der jeweils aktuellen Version 

• Google Chrome in der jeweils aktuellen Version 

• Apple Safari in der jeweils aktuellen Version 

Für die Abgabe elektronischer Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und 

Interessenbestätigungen wird innerhalb der E-Vergabeplattform ein kostenfreies Bietertool 

bereitgestellt. Das Bietertool ist eine Desktop-Anwendung, welche auf Ihrem Computer installiert 

werden muss. Die Dateien zur Installation des Bietertools werden im entsprechenden Projektraum des 

Vergabeverfahrens für das entsprechende Betriebssystem zum Download angeboten. 

Installationsroutinen stehen für Linux-, Mac-OS- und Windows-Betriebssysteme (64 und 32 Bit) zur 

Verfügung. I.d.R. sind für die Installation keine administrativen Rechte erforderlich.  

Das Bietertool ist zudem ein „Multi-Plattform-Bieter-Client“, sodass mit einer Installation des Bietertools 

an Vergabeverfahren auf allen E-Vergabeplattformen auf Basis der cosinex Technologie 

Vergabemarktplatz teilgenommen werden kann. 

Die Informationen über die eigentlichen Vergabeverfahren werden über so genannte Projektdateien in 

das Bietertool transportiert. Sie laden die Projektdateien (Dateiendung: cbx) aus dem entsprechenden 

Projektraum herunter und führen diese aus, wodurch das Bietertool gestartet wird und die 

entsprechenden Informationen zum Vergabeverfahren von der Vergabeplattform heruntergeladen 

werden. 

Die lokale Installation des Bietertools stellt eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung der elektronischen 

Angebote und Teilnahmeanträge zwischen dem Computer des Bieters und der Öffnung der Angebote 

und Teilnahmeanträge auf Seiten der Vergabestelle sicher. 

Für die elektronische Angebotsabgabe sind unterschiedliche Signaturniveaus technisch möglich. Die 

zugelassene Form der Angebotsabgabe bzw. das zulässige Signaturniveau (qualifizierte elektronische 

und/oder fortgeschrittene elektronische Signatur und/oder Textform nach § 126b BGB) für das konkrete 

Vergabeverfahren entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung bzw. den Vergabeunterlagen zur 

Ausschreibung. Im Fall der elektronischen Textform genügt im Regelfall die Angabe Ihres Vor- und 

Nachnamens, empfohlen werden zudem Angaben zum Unternehmen (Kontaktinformationen) für das 

Sie das Angebot abgeben. 

Der vollständige Eingang übermittelter elektronischer Angebote, Teilnahmeanträge, 

Interessenbekundungen und Interessenbestätigungen wird (je nach E-Vergabeplattform) mit einem 

Information nach § 11 Abs. 3 VgV 
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qualifizierten oder einem einfachen elektronischen Zeitstempel dokumentiert. 

Weitere Erläuterungen zur Verschlüsselung Ihrer Angebote. 

Die elektronischen Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und 

Interessenbestätigungen werden innerhalb des Bietertools auf dem Rechner des Bieters (lokal) 

zusammengestellt, mit den entsprechenden Schlüsseln des Vergabeverfahrens mit Hilfe hybrider 

Verschlüsselungsverfahren Ende-zu-Ende verschlüsselt, mit den vorgegebenen Signaturinformationen 

versehen und in Form sogenannter OSCI-Nachrichten (über das OSCI-Protokoll) zu einem "Vermittler", 

dem sogenannten Intermediär, übertragen. Nach dem Abschluss der Übertragung wird innerhalb des 

Bietertools eine umfangreiche Zusammenfassung der Abgabe zum Download und weiteren 

Aufbewahrung zur Verfügung gestellt.  

 

Der "Vermittler" sorgt für eine sichere Aufbewahrung der verschlüsselten Angebote / Teilnahmeanträge 

vor Ablauf der entsprechenden Frist (z.B. Angebotsfrist), ergänzt die Meta-Informationen zum Angebot 

mit dem notwendigen Zeitstempeln und führt die erforderlichen Signaturprüfungen inkl. 

Quittungsmechanismen durch.  

Der so genannte E-Angebotsservice übernimmt die Registrierung und Bereitstellung der elektronischen 

Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und Interessenbestätigungen gegenüber der 

Vergabeplattform. Wie auch der Intermediär, kann der E-Angebotsservice auf Grund der Ende-zu-Ende 

Verschlüsselung zu keinem Zeitpunkt auf die Inhalte der elektronischen Angebote, Teilnahmeanträge, 

Interessenbekundungen und Interessenbestätigungen zugreifen. 

Erst mit Ablauf der entsprechenden Frist und nach einem erfolgreichen 4-Augen-Login durch zwei 

berechtigte Nutzer der Vergabestelle innerhalb der Vergabeplattform, werden die verschlüsselten 

elektronischen Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und Interessenbestätigungen mit 

den korrespondierenden Schlüsseln zusammengebracht, entschlüsselt und zur weiteren Auswertung 

für die Vergabestelle bereitgestellt. 
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Die nachfolgenden Hinweise gelten sowohl für die Teilnahmeanträge als auch die Angebote 

1. Die Einreichung der Teilnahmeanträge/Angebote muss über das Bietertool erfolgen! Jede 

anderweitige Einreichung (schriftlich, per E-Mail oder über die Schaltfläche 

„Kommunikation“ im DTVP) führt zum zwingenden Ausschluss vom Verfahren! 

2. Bitte prüfen Sie immer, ob Sie sich im richtigen Projektraum befinden. Bei zweistufigen 

Vergabeverfahren werden die Projekträume entsprechend bezeichnet. 

Das Bietertool kann nur dann ordnungsgemäß bedient werden, wenn das Verfahren noch nicht 

abgeschlossen ist. Wenn Sie das Bietertool nicht öffnen können, befinden Sie sich möglicherweise 

in einem bereits abgeschlossenen Projektraum. Die Projekte sind miteinander verknüpft und 

können problemlos gewechselt werden.  

Wenn Sie in zweistufigen Verfahren zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden, erhalten Sie 

eine Freischaltungsaufforderung für den entsprechenden Projektraum über DTVP. Sie müssen den 

Projektraum zwingend freischalten, um auf die Kommunikation zugreifen zu können und ein 

Angebot abgeben zu können.  

Ebenso erhalten Sie für die Abgabe finaler Angebote (Verhandlungsverfahren) einen gesonderten 

Freischaltungsauftrag.  

 

1. Ist eine Registrierung erforderlich, um einen Teilnahmeantrag und ein Angebot abgeben zu 

können? 

Ja. Die Ausschreibungsunterlagen können von jedem Interessenten ohne Registrierung 

heruntergeladen werden. Eine Teilnahme am Vergabeverfahren selbst ist jedoch nur mit 

Registrierung möglich. Die Registrierung ist kostenlos.  

Es empfiehlt sich jedoch die Registrierung von Anfang an, da Sie in diesem Fall automatisch über 

etwaige Kommunikation im Projektraum per E-Mail informiert werden.  

 

2. Wie stelle ich Fragen zum Vergabeverfahren? 

Jegliche Kommunikation zum Vergabeverfahren darf nur elektronisch über die Vergabeplattform 

erfolgen. Eine Kommunikation per E-Mail ist nicht zulässig.  

Wenn Sie sich im Projektraum befinden, erhalten Sie über die Schaltfläche „Kommunikation“ Zugriff 

auf den Kommunikationsraum. Hier können Sie die eingehenden Nachrichten einsehen und selbst 

Nachrichten verschicken.  

 

3. An wen kann ich mich bei technischen Problemen wenden? 

Bei technischen Problemen kontaktieren Sie uns bitte (hier ist die telefonische Kontaktaufnahme 

zulässig)! Alternativ können Sie sich auch direkt an das Service- und Support-Center des 

Plattformbetreibers cosinex wenden:  

https://support.cosinex.de/unternehmen/ 

 

4. In welcher Form kann ich einen Teilnahmeantrag/ein Angebot abgeben? 

Die Einreichung ist nur in elektronischer Form über das Bietertool des DTVP möglich! Hierfür ist 

Textform ausreichend, soweit nichts anderes festgelegt ist.  

Die Einreichung darf ausschließlich über das Bietertool erfolgen! Jegliche andere Art der 

Einreichung führt zum Ausschluss! 

Wichtige Hinweise zum Verfahrensablauf 

Allgemeine Hinweise zur Vergabeplattform 
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Sollte aus technischen Gründen der Upload nicht möglich sein, so teilen Sie uns dies bitte 

rechtzeitig mit! 

Der Teilnahmeantrag / das Angebot ist über das Bietertool abzugeben. Alle geforderten 

Unterlagen sind hierüber hochzuladen.  

Das Bietertool finden Sie unter der Schaltfläche „Teilnahmeanträge“ bzw. „Angebote“.  

Bitte senden Sie Ihren Teilnahmeantrag / Ihr Angebot nicht über den Kommunikationsbereich! 

Teilnahmeanträge / Angebote, die per Mail oder im Kommunikationsbereich abgegeben werden, 

müssen vom Verfahren ausgeschlossen werden! 

 

5. Gibt es eine konkrete Anleitung für die Verwendung des DTVP? 

Ein Anleitungsvideo und sonstige Hinweise finden Sie unter: 

https://support.cosinex.de/unternehmen/ 

Das Bietertool kann über den Projektraum unter dem Menüpunkt „Teilnahmeantrag“ bzw. 

„Angebote“ aufgerufen werden. 

Starten Sie in diesem Bereich dann das Bietertool (ACHTUNG Installation notwendig!) und laden 

Sie alle für den Teilnahmeantrag / das Angebot notwendigen Dokumente vollständig hoch. Sie 

können einzelne Dokumente auch im Bietertool bearbeiten und Anlagen, Erklärungen etc. 

hochladen. Bitte beachten Sie, dass die maximale angegebene Dateigröße nicht überschritten 

wird. 

Das Bietertool führt Sie „Schritt für Schritt“ durch den Abgabeprozess. Dabei ist es lediglich 

notwendig, sich anhand der linksseitig platzierten Menüleiste von oben nach unten vorzuarbeiten.  

Sie können die Unterlagen entweder direkt im Bietertool ausfüllen und um weitere Nachweise 

ergänzen oder Sie können Ihre gesamte Bewerbung / Angebot in gescannter Form als PDF 

einreichen.  

Bei den nach §126b BGB erforderlichen Eingaben handelt es sich um die Angabe der Identität des 

Erklärenden. Hier ist in der Regel der vollständige Name bzw. bei juristischen Personen neben 

dem Firmennamen und der Rechtsform auch der Name der Person, die das Angebot einreicht, zu 

nennen. 

 

6. Kann ich meinen abgegebenen Teilnahmeantrag / mein abgegebenes Angebot zurückziehen? 

Ja, dies ist bis zum Ablauf der Abgabefrist möglich.  

 

7. Wie kann ich erkennen, ob mein Teilnahmeantrag / Angebot eingegangen ist? 

Im entsprechenden Projektraum können Sie dies unter der entsprechenden Schaltfläche einsehen.  

 

8. Können die abgegebenen Unterlagen bereits vor Ende der Abgabefrist von der Vergabestelle 

eingesehen werden? 

Nein. Die Teilnahmeanträge / Angebote werden verschlüsselt verwahrt und können erst nach 

Ablauf der Abgabefrist übernommen und geöffnet werden. Es ist somit für die Vergabestelle auch 

nicht erkennbar, welche Unternehmen bereits Unterlagen abgegeben haben.  
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9. Ist die rechtzeitige Absendung ausreichend? 

Nein! Der elektronische Teilnahmeantrag/Angebot muss vollständig vor Ablauf der Abgabefrist 

eingegangen sein. 

Wichtig ist also nicht der Zeitpunkt, an dem die Übermittlung begonnen wird, sondern der Zeitpunkt, 

an dem der elektronische Teilnahmeantrag/Angebot vollständig eingegangen, d.h. der Upload 

abgeschlossen ist. Den Zeitbedarf hierfür sollten Sie sorgfältig unter Berücksichtigung der 

Kapazität Ihres Internetanschlusses sowie der Größe Ihres Teilnahmeantrags/Angebots 

abschätzen. 

Bitte beachten Sie ferner, dass bei etwaigen technischen Komplikationen ebenfalls noch 

ausreichend Zeit für eine Fehlerbehebung vorhanden sein muss! 

Wir raten daher eindringlich davon ab, die Abgabe erst am Tag des Fristablaufes durchzuführen! 

 


